
Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 02.09.2019   
 

An die   
Mitglieder des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz 
 
nachrichtlich: 
An die  

stv. Mitglieder des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz  
und die Kreistagsabgeordneten,  

die nicht dem Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz angehören 

 
An den Landrat und die Dezernenten 

 

Einladung 
zur 9. Sitzung 

des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und 
Katastrophenschutz 

(XVI. Wahlperiode) 

am Dienstag, dem 10.09.2019, um 17:00 Uhr 

GV, Zentrum, GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich 
Kreissitzungssaal (1. Etage) 

Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02181/601-2171 und -2172) 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 

   
 2.   Nachwuchswerbung der Hilfsorganisationen 

Vorlage: 32/3447/XVI/2019 
 

   
 3.   Verwendung zugewiesener Katastrophenschutzmittel 

Vorlage: 32/3448/XVI/2019 
 

   
 4.   Ehrenamtspreis 

Vorlage: 32/3449/XVI/2019 
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 5.   Reform der Notfallversorgung 
Vorlage: 32/3450/XVI/2019 

 

   
 6.   Gewalt gegen Einsatzkräfte 

Vorlage: 32/3451/XVI/2019 
 

   
 7.   Rettungsdienstbedarfsplan 

Vorlage: 32/3452/XVI/2019 
 

   
 8.   Anfragen  
   
 8.1.   Tiernotrettung 

Vorlage: 32/3453/XVI/2019 
 

   
 9.   Mitteilungen  
   

 

 
 

 
Vorsitz 
 



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.09.2019 

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3447/XVI/2019 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

10.09.2019 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Nachwuchswerbung der Hilfsorganisationen 
 

Sachverhalt: 

Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2017 beschlossen, die im Rhein-Kreis Neuss 
auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes und des Rettungswesens tätigen 
Hilfsorganisationen zu bitten, über die Verwaltung Konzepte zur Nachwuchsgewinnung 
vorzulegen; die Konzepte sollen nach Möglichkeit eine Darstellung der Helferentwicklung seit 
dem Wegfall des Ersatzdienstes enthalten. 
Herr Dietrich, Deutsches Rotes Kreuz, wird in der Sitzung über den aktuellen Sachstand 
berichten. 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.09.2019 

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3448/XVI/2019 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

10.09.2019 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Verwendung zugewiesener Katastrophenschutzmittel 
 

Sachverhalt: 

Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat auf Grund einer Empfehlung des zuständigen 
Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz vom Februar 2018 im 
Haushalt für das Jahr 2018 insgesamt 100.000,- Euro als zweckgebundene Zuwendung für 
die materielle Ausstattung der im Katastrophenschutz tätigen sechs Einsatzeinheiten und der 
entsprechenden Komponenten der DLRG im Bereich der Wasserrettung zur Verfügung 
gestellt. 
 
Je Einsatzeinheit bzw. für die DLRG wurde daher eine Zuwendung in Höhe von 14.285,- Euro 
gewährt.  
Die Zuwendung erfolgte zweckgebunden zur Anschaffung von materieller Ausstattung für 
den Bereich des Katastrophenschutzes.  
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Die Verwendung der Fördermittel wurde fristgerecht belegt und stellt sich wie folgt dar: 

    

Funktechnik 
analog / 
digital 

Bekleidung 
Ausstattung 

Fahrzeuge 
Ausstattung EDV Technik 

            

DLRG 14.285,-
€ 

- Geräte 
- Antennen 
- Akkus 

Tauchbekleidung 
- Flossen 
- Tauchgerät 
- Sauerstoffflaschen 

Bootsausstattung 
- Propeller 

  

            

JUH 14.285,-
€ 

- Geräte 
- Antennen 
- Akkus 
- Verkabelungen 

Funktionsbekleidung 
 
med. 
Kleinausstattung 

Lagermöblierung 
Kochutensilien 

Notebook 
Navigationsgerät 

            

MHD 
2 EE 

28.570,-
€  

- Geräte 
- Antennen 
- Ladegeräte 

Funktionsbekleidung 
Westen und 
Rückenschilder 

anteiliger Ausbau 
von MTW's 

  

            

DRK 
GV 
2 EE 

28.570,-
€  

- Geräte 
- Antennen 
- Akkus 
- Verkabelungen 
- 
Navigationsgerät 

Waschplatz 
Krankentrage 

  Führerscheine 

            

DRK NE 14.285,-
€ 

    anteiliger Ausbau 
Kommandowagen 
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Neuss/Grevenbroich,  02.09.2019 

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3450/XVI/2019 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

10.09.2019 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Reform der Notfallversorgung 
 

Sachverhalt: 

Die medizinische Notfallversorgung der Bevölkerung ruht im Wesentlichen auf den Säulen 

Hausärztliche und Fachärztliche Versorgung, Notfallpraxis und Notfallrettung. Die 

unterschiedliche Inanspruchnahme dieser Systeme durch die Patienten führt zu einer 

Schieflage, welche die Bundesregierung veranlasst hat, über eine Reform der 

Notfallversorgung nachzudenken. 

Auf die als Anlage beigefügten Schriftsätze 

- Bundesministerium für Gesundheit, Eckpunkte zur Reform der Notfallversorgung, Stand 

18.12.2018 

- Arbeitskreis V der ständigen Konferenz der Innenminister und Innensenatoren; 

Empfehlungen zur bedarfsgerechten Ausgestaltung der Notfallversorgung, Stand 07.11.2018 

- Ständige Konferenz der Innenminister und Innensenatoren, Positionspapier, Stand 

28./30.11.2018 

wird verwiesen. 

Der Landkreistag NRW hat – vertreten durch seine Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz 

– am 06.03.2019 zu den Überlegungen auf Bundesebene wie folgt Stellung genommen:  

Zur Ausgangslage: 
Das Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur Reform der 
Notfallver-sorgung führt aus, dass die aktuelle Versorgungslage durch eine wachsende 
Inanspruchnahme stationärer Notfallambulanzen und eine sinkende Inanspruchnahme des 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) organisierten Notdienstes gekennzeichnet 
sei. Dies ist zwar in der Sache korrekt dargestellt, verkennt aber, dass die KVen für diese 
Entwicklung selbst verantwortlich sind. Damit das System funktioniert, ist eine ausreichende 
und verlässliche Aufgabenwahrnehmung 
durch die KVen notwendig. 
 
Zu Ziff. 1 des Eckpunktepapiers - Gemeinsame Notfallleitstellen: 
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Das Eckpunktepapier sieht die Bildung von gemeinsamen Notfallleitstellen, die über die 
Rufnummern 112 und 116117 erreichbar sind, vor. Es beachtet dabei nicht, welche 
Leitstellenstruktur auf der Kreisebene bereits vorliegt: Die Integrierten Leitstellen disponieren 
nicht nur Einsätze der Notfallrettung und des Krankentransports, sondern auch des Brand- 
und Katastrophenschutzes.  
 
Diese Kombination ist insbesondere mit Blick auf Massenanfälle von Verletzten sinnvoll und 
muss beibehalten werden. Anstatt also neue Leitstellen zu bilden, die allein die Anrufe zur 
Notfallrettung 
und die bisher in den Callcentern der KVen auflaufenden Anrufe entgegennehmen, sollte 
geprüft werden, ob die bestehenden nichtpolizeilichen Leitstellen die Rufnummer 116117 
zusätzlich übernehmen sollen. Ob eine solche Übernahme durch die Kommunen obligatorisch 
erfolgen soll, sollten die Länder gesetzlich regeln können. Hierfür ist eine Ermächtigung im 
SGB V ausreichend. 
 
Sollten in den neuen Integrierten Leitstellen tatsächlich auch die Anrufe der 116117 
entgegen genommen werden, muss die Dispositionssicherheit des Kassenärztlichen 
Notdienstes gewährleistet sein. Hierzu zählt, dass die Disposition der Leitstellen, die die 
Patienten nach einer strukturierten und standardisierten Notrufabfrage durch medizinisch 
erfahrenes Personal in das jeweils für sie richtige Versorgungssystem steuert, für die Ärzte 
des Kassenärztlichen Notdienstes ebenso verbindlich ist wie 
für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Die Verantwortung für die Versorgung des 
Patienten muss mit der Disposition auf den diensthabenden Arzt übergehen. 
Für die Sicherstellung der Teilnahme der Ärzte am Kassenärztlichen Notdienst muss 
weiterhin die jeweilige KV verantwortlich sein. Zudem muss der Bund dafür sorgen, dass den 
Einsätzen des KV-Notdienstes gewisse Standards zugrunde gelegt werden, deren 
Nichteinhaltung durch die KV sanktioniert wird. In der Notfallrettung sind solche Standards 
und Sanktionierungen längst etabliert. 
 
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz sieht vor, dass die KV auch eine 
Terminvermittlung 
zu Haus- und Kinderärzten übernimmt. Wenn die Integrierten Leitstellen auch den KV-
Notdienst disponieren und entsprechende Notrufe annehmen sollen, kann die Terminvergabe 
nicht über die Rufnummer 116117 erfolgen, sondern sollte über eine andere Nummer 
geregelt werden. Laufen die Anfragen zu Terminvermittlungen ebenfalls in den Integrierten 
Leitstellen auf, besteht die Gefahr, 
dass die Annahme von zeitkritischen Fällen verzögert wird. 
 
Zu Ziff. 3 des Eckpunktepapiers – Rettungsdienst: 
Anstatt den Rettungsdienst als eigenen medizinischen Leistungsbereich im SGB V zu regeln, 
wie es das Eckpunktepapier vorsieht, reicht es aus, die Regelungen zu Fahrkosten in § 60 
SGB V entsprechend anzupassen. Um die Verknüpfung der Kostenübernahme für einen 
Rettungsdienst-einsatz mit einem Transport ins Krankenhaus zu lösen, müsste § 60 Nr. 2 
Abs. 2 SGB V entsprechend ergänzt werden. Eine Grundgesetzänderung ist hierfür nicht 
notwendig. 
 
Das Eckpunktepapier sieht zudem vor, die von den Krankenkassen zu tragende 
Verantwortung 
für die Finanzierung der Rettungsdienstleistungen eindeutig von der Verantwortung der 
Länder für die Investitions- und Vorhaltekosten der Rettungsdienstinfrastruktur abzugrenzen. 
Hier scheinen Argumentationen aus dem Bericht des Bundesrechnungshofs aufgegriffen 
worden zu sein. Dieser setzt jedoch eine solche Pflicht des Landes voraus, ohne dass 
deutlich wird, woraus sie sich ergibt. 
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Richtig ist, dass die Kosten des Brand- und Katstrophenschutzes nicht durch die 
Krankenkassen getragen werden müssen. Warum Länder und Kommunen für eine Aufgabe 
der Krankenversicherung verantwortlich werden sollten, ist nicht ersichtlich. Die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Krankenkassen auf Länderebene bei wesentlichen Fragen der 
Ausgestaltung des Rettungsdienstes werden im Eckpunktepapier als ausreichend angesehen. 
Da die Verantwortung für den Rettungsdienst bei den 
Landkreisen als dessen Trägern liegt, sind erweiterte Mitwirkungs- und 
Verhandlungsmöglichkeiten 
nicht notwendig.  
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 

 
 
 
Anlagen: 

TOP Reform der Notfallversorgung Anlage 





Ö
  5

Ö
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.09.2019 

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3451/XVI/2019 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

10.09.2019 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Gewalt gegen Einsatzkräfte 
 

Sachverhalt: 

Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 07.02.2018 intensiv mit der Thematik befasst. 
Über die aktuellen Entwicklungen wird der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, Herr Zellerhoff, 
berichten. 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.09.2019 

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3452/XVI/2019 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

10.09.2019 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Rettungsdienstbedarfsplan 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 12 Absatz 1 Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) haben die Kreise Bedarfspläne 
aufzustellen, aus denen sich insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere 
Qualitäts-anforderungen, die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und 
Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Maßnahmen und Planungen für Vorkehrungen bei 
Schadensereignissen mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker ergeben. 
Der Entwurf des Bedarfsplanes ist mit den Trägern der Rettungswachen, den anerkannten 
Hilfsorganisationen, den sonstigen Anbietern von rettungsdienstlichen Leistungen, den 
Verbänden der Krankenkassen, dem Landesverband (West) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung und der örtlichen Gesundheitskonferenz abzustimmen. 
Der Bedarfsplan ist spätestens alle 5 Jahre zu aktualisieren. Der zurzeit geltende 
rettungsdienstliche Bedarfsplan wurde vom Kreistag am 25.03.2015 beschlossen. Die 
Verwaltung wird in der Sitzung die geplanten Eckpunkte des künftigen Bedarfsplanes 
vorstellen, um danach eine Textversion zu erstellen und das gesetzlich vorgeschriebene 
Beteiligungsverfahren durchzuführen. 
Die Verwaltung strebt an, dem Kreistag in seiner Frühjahrssitzung 2020 – nach vorheriger 
Abstimmung im Fachausschuss – eine entscheidungsreife Änderung des rettungsdienstlichen 
Bedarfsplanes vorzulegen. 
 
 
 
 

 

Ö  7Ö  7





Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.09.2019 

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3453/XVI/2019 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

10.09.2019 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Tiernotrettung 
 

Sachverhalt: 

Tierkliniken stehen an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr für die Notfallversorgung von 
Tieren zur Verfügung. Im Rhein-Kreis Neuss existiert in Meerbusch eine Tierklinik für Pferde. 
Tierkliniken für Kleintiere stehen in den Nachbarkommunen des Kreises zur Verfügung. Die 
Leitstelle für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz des Kreises verfügt über eine 
entsprechende Übersicht. 
 
 
Anlagen: 

TOP Tiernotrettung Antrag 
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1

Niesen, Birgit

Von: Kreistagsbuero@rhein-kreis-neuss.de

Gesendet: Montag, 29. Juli 2019 13:05

An: bernd.ramakers@cduplus.de; Graul, Ingolf; Klein, Hans-Joachim; Niesen, 

Birgit

Cc: Geppert, Annika; Conrads, Janine

Betreff: WG: Tiernotrettung im Rhein-Kreis Neuss

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Astrid Zielke 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Landrat@rhein-kreis-neuss.de  
Gesendet: Montag, 29. Juli 2019 12:57 
An: Kreistagsbuero@rhein-kreis-neuss.de 
Betreff: WG: Tiernotrettung im Rhein-Kreis Neuss 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Harald Holler [mailto:keithholly48@icloud.com]  
Gesendet: Montag, 29. Juli 2019 12:40 
An: bernd.ramakers@cduplus.de 
Cc: Landrat@rhein-kreis-neuss.de 
Betreff: Tiernotrettung im Rhein-Kreis Neuss 
 
Sehr geehrter Herr Kollege, 
 
aus gegebenem Anlass bitte ich um Aufnahme folgenden TOPs in die Septembersitzung des Ausschusses 
für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz: 
 
Tiernotrettung im Rhein-Kreis Neuss 
 
Bericht der Verwaltung 
 
Wenn Tiere ausserhalb der Präsenzzeiten der Tierarztpraxen in akute Not geraten, gibt es kaum 
Möglichkeiten, auf wohnortnahe Hilfe zuzugreifen. So geschehen zum Beispiel am gestrigen späten 
Sonntagabend, als ein Hund urplötzlich mit Schaum vorm Mund und epileptischen Anfällen 
zusammenbrach. Hilfe gab es hier nur in einer Düsseldorfer Notfallklinik, die noch rechtzeitig erreicht 
werden konnte. 
 
Mit der Bitte um weitere Veranlassung und Dank vorab verbleibe ich mit besten Grimlinghauser Grüßen 
 
Harald Holler KTA  
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